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grossem Durchmesser gelangt, das wie das genannte Rohrbündel

parallel zur Pistenaxe Uegt und gleichmässig mit Löchern
versehen ist, die als Brennerdüsen wirken. Die Brenner werden mit
elektrischen Widerstandsdrähten angezündet. Zentrifugalpumpen
setzen den Brennstoff unter einen Druck von etwa 7 at. Ihre
Fördermenge beträgt 2250 1/min.

Die St. Gallische Rheindammstrasse (Bd. 126, S. 148) ist der

Verwirklichimg etwas näher gerückt, indem der seinerzeitige
negative Entscheid des Regierungsrates durch einen grossrät-
lichen Beschluss aufgehoben worden ist, und ebenfalls auf
Beschluss des Grossen Rates eine Detailprojektierung des untern
Teüs von St. Margrethen bis RUthi beschlossen wurde. Ausserdem

ist man in fast allen Dörfern nun der Ansicht, dass eine

Verlegung der Verkehrstrasse ausserhalb der Ortschaften in
jeder Beziehung zweckmässig und wünschbar wäre. Sogar Buchs
und Ragaz, die anfangs ziemlich starke Opposition gemacht
haben, sind nun ebenfalls dieser Meinung.

WETTBEWERBE
Ortsgestaltungsplan und Bauordnung von Horgen. Der

Gemeinderat von Horgen veranstaltet mit Unterstützung von
Bund und Kanton unter den in der Schweiz ansässigen
Fachleuten, die Bürger von Horgen sind, sowie unter den in den

Bezirken Horgen und Meilen und in der Stadt Zürich vor dem

1. Januar 1945 niedergelassenen Fachleuten schweizerischer Na-
tionalität einen Ideenwettbewerb für einen Ortsgestaltungsplan
und eine Bauordnung.

Horgen ist vom Zentrum der Stadt Zürich 14 km entfernt.
Es gehört zur Nähverkehrszone von Zürich. Das Dorfgebiet zählt
heute rund 8000 Einwohner. Für die zukünftige Ueberbauung
soll eine Bevölkerung von 12000 Einwohnern im Räume des

Wettbewerbsgebietes untergebracht werden.
Abzuliefern sind: a) Zonenplan 1:5000; b) Bebauungsplan

1:2000 mit voUständigem Projekt aller vorgeschlagenen
Verkehrsanlagen, Verkehrs- und Wohnstrassen, öffentliche Bauten

und Anlagen; c) Detailstudien 1: 500, Dorfkern, Einführung der

Rampenstrassen in die Seestrasse, eventuell Baulinienangaben,
Strassenführung, Platzgestaltung; d) Entwurf zu einer Bauordnung

der Gemeinde Horgen; e) Erläuterungsbericht; f) Profile.
Die Unterlagen sind gegen Hinterlegung von 30 Fr. auf

dem Gemeindeingenieurbureau zu beziehen. Die Projekte sind

mit der Aufschrift «Ortsgestaltungsplan Horgen» bis zum 15. Juli
1946 dem Gemeindeingenieurbureau, alte Landstrasse 40, Horgen,

einzusenden. Anfragen sind bis zum 28. Februar 1946 an den

Präsidenten des Preisgerichtes schriftlich zu richten. Zur

Prämiierung steht eine Summe von 10000 Fr. (für drei bis vier

Preise) und 10 000 Fr. für Ankäufe und Entschädigungen zur
Verfügung; Fachleute im Preisgericht sind: alt Gemeinde-

Präsident W. Bebie (Horgen), Präsident, Bauvorstand P. MÜUer,

Arch. (Horgen), Kantonsing. E. Marty (Zürich), Stadtbaumeister

A. H. Steiner (Zürich), Arch. R. Steiger (Zürich), Gemeindeing.

H. AUenspach (Horgen), als Sekretär mit beratender Stimme.

Kinderheim Emmen. In einem engeren Wettbewerb unter
sieben eingeladenen Architekten der von der Ortsbürgergemeinde
Emmen zur Erlangung von Plänen für ein Kinderheim im letzten
Sommer veranstaltet worden war, entschied in seiner Sitzung

vom 17. August 1945 das Preisgericht, dem als Fachleute
angehörten: A. Ramseyer, Arch. (Luzern) als Präsident, H. Schürch,
Kantonsbaumeister (Luzern), O. Dreyer, Arch. (Luzern), H. von
Moos, Arch. (Emmenbrücke) wie folgt:

1. Preis (2000 Fr.) Gottfried Reinhard, Arch., Luzern
2. Preis (1800 Fr.) Carl Mossdorf, Arch., Luzern
3. Preis (700 Fr.) Arnold Berger, Arch., Luzern
4. Preis (600 Fr.) Gottfried Reinhard, Arch., Luzern
5. Preis (500 Fr.) Carl Mossdorf, Arch., Luzern
6. Preis (400 Fr.) Arnold Berger, Arch., Luzern.

Die Bewerber hatten zwei von einander unabhängige
Entwürfe einzureichen, den einen für 65 bis 70 Kinder, den andern

für 45 bis 50. Das Preisgericht empfiehlt der ausschreibenden

Behörde, die Weiterbearbeitung der Bauaufgabe dem
Verfasser des erstprämiierten Entwurfes zu übertragen. Die Pläne
der prämüerten Entwürfe können beim Gemeindeammannamt

Emmen eingesehen werden.,
Bebauungsplan Payerne (Bd. 126, S.62). Die 15 eingereichten

Entwürfe beurteilte das Preisgericht am 5. Januar wie folgt :

1. Preis (3500 Fr.) MarcPiccard und R.Loup, Arch. (Lausanne);
2. Preis (3000 Fr.) Daniel Giardet, Arch. (Lausanne);
3. Preis (1800 Fr.) M. F. J. Meyrat, Arch, (Lausanne);
4. Preis (1700 Fr.) Gorjat & Baehler, Arch. (Lausanne) und

M. R. Oguey, Arch. (Pully);
Ankauf (1200Fr.) M. R. Zürcher, Arch. (Payerne).

Ausserdem wurden fünf Entschädigungen von 1000 Fr., vier
von 800 Fr. und eine von 600 Fr. ausbezahlt. Die Entwürfe sind

in der Promenade-Turnhalle in Payerne bis zum 26. Januar aus-

gesteUt; geöffnet von 10 bis 12 und 14 bis 17 h.
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EDUARD RYBI
ARCHITEKT

14. Dez. 1878 9. Nov. 1945

NEKROLOGE
ï Eduard Rybi, Architekt,

Bern. Am 9. November

1945 ist in Bern Eduard
Rybi gestorben. Seit
mehreren Jahren zwang ihn
sein Gesundheitszustand
sich körperlich zu schonen,
was ihn bei seinem
lebhaften Naturell schwere
Ueberwindung kostete. Mit
Eduard Rybi ist ein Mann
mit hohen geistigen Gaben
und seltener Charakterstärke

von uns gegangen.
Er wurde 1878 zu Bern

geboren. 1897 bezog er die
technische Hochschule zu
Stuttgart, wo er bei den
Professoren Nickelmann
und Dollinger die Grundlagen

zu seinem Berufe
holte. Nach kurzer
praktischer Tätigkeit sehloss
er seine Studien bei Prof.
Fischer in München ab, um
definitiv in das väterliche
Bureau nach Bern
zurückzukehren. Nach dem Tode

seines Vaters übernahm er 1909 dessen Architekturbureau und
verassoziierte sich 1910 mit Architekt Ernst Salchli. In seltener
Harmonie und in glücklicher Ergänzung der beidseitigen Anlagen
arbeiteten die beiden 35 Jahre zusammen. Viele Wohnbauten,

Spitäler, Asyle und Industriebauten im ganzen Land herum

zeugen von ihrer erfolgreichen Tätigkeit. Von grössern
architektonischen Arbeiten seien erwähnt die Gottesgnad-Asyle Beiten-
wil und Ittigen, das Bezirksspital Aarberg, die Chirurgische
Universitätsklinik in Bern. Das Objekt aber, das Eduard Rybi.
am meisten am Herzen lag, war das Burgerspital Bern. Für die

Erhaltung und Renovierung dieses historischen Baues setzte er
seine ganze Kraft und Liebe ein und von der Kapelle des

Burgerspitals aus, deren Renovation er kurz vor seinem Tode beendete,

hat er am 12. November 1945 seine letzte Fahrt angetreten.

Gerade, offen, lauter und gut war Eduard Rybi ein Feind
aller Kompromisse. Es war nur natürlich, dass er in der Oeffentlichkeit

und im Kreise seiner Kollegen grosse Achtung genoss.
1918 wurde er in die Wettbewerbskommission des S.I.A. gewählt,
die er von 1928 bis 1934 präsidierte, 1929 bis 1936 war er
Mitglied des Zentralkomitees und 1938 bis 1943 präsidierte er die
Standeskommission des S.I.A. In diesen Aemtern hat er dem

S.I.A. unschätzbare Dienste geleistet. Immer hater Gesinnungsfreunde

gesucht und gefunden, die, wie er, Kollegialität,
Zuverlässigkeit im Berufe und Lauterkeit im Lebenskampfe als uner-
lässliche Voraussetzung für das Ansehen des akademischen
Technikers in der Volksgemeinschaft erkannten. Als Krönung seiner
unermüdlichen Bestrebungen hat er mit ihnen die Standesordnung

des S.I.A. geschaffen, als deren geistiger Schöpfer er zu
betrachten ist. Es war nicht leicht, mit Eduard Rybi über das

zulässige Mass des kollegialen Anstandes zu diskutieren und
mancher unsichere und irrende KoUege mag sich wohl nur mit
Herzklopfen an solche Stunden erinnern. Und doch war der

Grundzug dieses Mannes alles verstehende Güte, die besonders

auch jungen Kollegen gegenüber zum Ausdruck kam.
Der S.I.A. ehrte ihn anlässlich seiner Jahrhundertfeier 1937

mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Bemühen wir uns,

in seinem Sinne KoUegen untereinander zu sein ; so erfüllen wir
sein geistiges Vermächtnis. R. Eichenberger
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Einleitend werden die bisherigen Massnahmen und

Berechnungsverfahren für den Massenausgleich zusammengestellt und

für bestimmte Fälle Rechenbeispiele angeführt. Dann folgen
viele Zahlenangaben über den Zusammenhang von
Schienenbeanspruchung und Radlast, sowie von Radstand und Elastizität
des Unterbaues, und schliessUch werden die elektromagnetischen

Dehnungsmesser und Beschleunigungsmesser, sowie deren
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